
1 
 

 
 
Stadt Mühlacker Sitzungsvorlage Nummer  246/2023 
Der Oberbürgermeister  
 (zu Vorgang Nr.                         ) 

 
 

Federführendes Amt Planungs- und Baurechtsamt 

 
Beratungsfolge     Beschlussfassung 
 

  Termin Ja Nein Nichtteiln. 

Ausschuss für Umwelt und 
Technik 

nichtöffent-
lich 

05.12.2023    

Gemeinderat öffentlich 19.12.2023    

Gemeinsamer Ausschuss 
der Verwaltungsgemein-
schaft Mühlacker / Ötisheim 

öffentlich 20.02.2024    

 
Betreff: 
Flächennutzungsplan (FNP) 2025 Verwaltungsgemeinschaft Mühlacker-Ötisheim   
 9. Änderung "Wohnbaufläche Bauerngewand" in Mühlacker - Mühlhausen 
- Aufstellung und frühzeitige Beteiligung 
 
DIESE SITZUNGSVORLAGE IST ZUNÄCHST - FÜR DIE SITZUNG DES AUSSCHUSSES - 
NICHTÖFFENTLICH. 
 
Beschlussvorschlag: 
(als Empfehlung an den Gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Mühlacker-
Ötisheim): 
Der Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Mühlacker – Ötisheim beschließt  
1. die Aufstellung der 9. Änderung "Wohnbaufläche Bauerngewand" des Flächennutzungsplans 

2025 der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Mühlacker-Ötisheim im Parallelverfahren in 
Mühlacker - Mühlhausen; 

2. die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gemäß § 3 
Absatz 1 und § 4 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) auf der Grundlage des Vorentwurfs vom 
28.10.2023.  

 
Anlagen: 
Vorentwurf zur 9. Änderung "Wohnbaufläche Bauerngewand" in Mühlacker - Mühlhausen des 
Flächennutzungsplans 2025 der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Mühlacker-Ötisheim 
vom 28.10.2023 mit Begründung 
 
Auf folgende Sitzungsvorlagen wird verwiesen: 
 088/2019 Bebauungsplan "Bauerngewand", Gemarkung Mühlhausen - Aufstellungsbe-

schluss - Beschluss zur Durchführung im beschleunigten Verfahren gem. § 13b Baugesetz-
buch mit frühzeitiger Beteiligung der Behörden und Öffentlichkeit und 

 091/2021 inkl. Anlagen, Baugebiet Bauerngewand, Mühlhausen - Maßvolle Gebietsvergrö-
ßerung aufgrund der Erkenntnisse des Geruchsgutachtens und der Versickerungsversuche 
mit Städtebaulichem Entwurf vom 26.04.2021. 

 
 
 
  

Walburg, Oskar
Durchstreichen
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Sachdarstellung 
 
a) Anlass  
 
Anlass der geplanten Baugebietserweiterung ist die starke Nachfrage nach Wohnraum. Bei der 
Aufstellung des Flächennutzungsplans 2025 war die Stadt Mühlacker von einer Bevölkerungs-
zahl von 26.500 im Jahr 2025 ausgegangen, was einen Wohnbauflächenbedarf von 42 ha er-
zeugt hätte. Vom Regierungspräsidium wurden aufgrund der Bevölkerungsvorausrechnung des 
Statistischen Landesamtes von 24.385 Einwohnern im Jahr 2025 nur 32 ha Wohnbauflächen 
zuerkannt. Die aktuellen Bevölkerungszahlen (26.591 Einwohner im 2. Quartal 2023 mit stei-
gender Tendenz) zeigen, dass die von der Stadt Mühlacker prognostizierten 26.500 Einwohner 
für das Zieljahr 2025 sogar vorzeitig überschritten wurden. Ein Bevölkerungsrückgang kann 
auch mittelfristig nicht festgestellt werden. 
 
Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplanverfahren erfolgte mit Sitzungsvorlage 088/2019 
am 07.05.2019. Schon im FNP 1985 und in der Folge auch in der STEP 2020 sowie in der früh-
zeitigen Beteiligung zur Aufstellung des FNP war in Frage stehende Erweiterungsfläche noch 
enthalten. Aufgrund der Überlegungen des Regionalverbands zum Teilregionalplan Landwirt-
schaft und dort insbesondere zum Höfeschutz war diejenige Teilfläche, die innerhalb eines 
300m-Abstands zum südlich gelegenen entwicklungsfähigen Hof liegt, aus der Flächennut-
zungsplanung herausgenommen worden. Der Regionalverband hat im weiteren Verfahren aber 
einen sehr geringen Schutzstatus für diese Abstandsflächen gewählt. Im Zuge der Baugebiets-
bearbeitung kam das Geruchsgutachten zu dem Ergebnis, dass die einschlägigen Richtwerte in 
diesem Bereich nicht überschritten werden, dass sogar die höchsten Belastungen an anderer 
Stelle im Gebiet (nämlich im Südwesten) zu erwarten sind. Zudem stellte sich heraus, dass die 
für die Versickerung von Regenwasser aus dem Gebiet vorgesehene Fläche hierfür aufgrund 
der Bodenverhältnisse nicht geeignet ist. In der Sitzung am 04.05.2021 (Sivola 091/2021) hatte 
der UTA aufgrund dieser Erkenntnisse des einer maßvollen Gebietsvergrößerung zugestimmt, 
die im Südosten des Plangebiets nun wieder der Abgrenzung aus der STEP und frühzeitigen 
Beteiligung des FNP entspricht. 
 
Das Bebauungsplanverfahren wurde im Verfahren nach § 13b Baugesetzbuch (BauGB) einge-
leitet. § 13b lässt eine einfache Anpassung des Flächennutzungsplans ohne eigenständiges 
Verfahren zu. Mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.07.2023 wurde jedoch § 
13b BauGB als nicht vereinbar mit den Anforderungen der Richtlinie 2001/42/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 27.Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen 
bestimmter Pläne und Programme erkannt. §13b BauGB ist aufgrund des Urteils nicht mehr an-
wendbar, weshalb neben dem Bebauungsplanverfahren auch ein eigenständiges Änderungs-
verfahren für den Flächennutzungsplan erforderlich wird. 
 
Ziel ist die Entwicklung eines Wohngebietes für die Deckung des örtlichen Bedarfs an Wohn-
raum. Im Plangebiet sollen ca. 56 Bauplätze für Einfamilienhäuser (Einzel- und Doppelhäuser) 
entstehen.  
 
b) Geltungsbereich 
 
Der geplante Änderungsbereich der 9. Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich Bau-
erngewand in Mühlhausen hat eine Größe von ca. 1,1 ha und liegt am südlichen Siedlungsrand 
des Stadtteils Mühlhausen. 
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Abbildung: Übersicht der Lage des Geltungsbereichs 
 

 
 
c) Bestandssituation  
 
Die räumliche Abgrenzung des Plangebietes umfasst intensiv ackerbaulich genutzte Flächen. 
 
Abbildung: Nutzung im Umfeld 
 

 
 
Im genehmigten Flächennutzungsplan (FNP) aus dem Jahr 1985 wurde der Bereich als ge-
plante Wohnbaufläche dargestellt. 
 
Abbildung: Auszug aus dem FNP 1985 
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Geruchsimmissionen 
 
Im Rahmen der Geruchsimmissionsprognose des Büros Lohmeyer zeigt die berechnete, ge-
wichtete Gesamtbelastung Geruchsstundenhäufigkeiten von bis zu 7 % der Jahresstunden im 
westlichen Teil des Plangebiets. Im östlichen Teil des Plangebiets wird eine Geruchsstunden-
häufigkeit von bis zu 3 % der Jahresstunden berechnet. Die berechnete Gesamtbelastung an 
Geruch ist damit geringer als die zulässigen Immissionswerte für Wohngebiete der Ge-
ruchsimmissions-Richtlinie (GIRL, LAI, 2008) von 10 % der Jahresstunden.  
 
Der Vorsorgeabstand von 300 m zum landwirtschaftlichen Betrieb kann vor diesem Hintergrund 
unterschritten werden. Die geplante erweiterte Wohnbaufläche geht damit auf den Planungsbe-
stand aus dem wirksamen Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1985 zurück. 
 
Verkehr 
 
Es liegt eine Verkehrsuntersuchung des Büros Kölz vor. Die Untersuchung kommt zu dem Er-
gebnis, dass die geplante Wohngebietsentwicklung “Bauerngewand“ aus verkehrlicher Sicht 
über das bestehende Erschließungsnetz gut an das Hauptverkehrssystem angebunden ist. Die 
zu erwartende Verkehrszunahme kann durch das bestehende Erschließungsnetz ohne weiteres 
bewältigt werden. 
 
Bedarf 
 
Die Notwendigkeit zur Ausweisung weiterer Wohnbauflächen im Außenbereich entgegen den 
Vorgaben des § 1a Abs. 2 BauGB basiert neben der unter a) dargestellten Bevölkerungsent-
wicklung auf folgenden Aspekten: 

 weitgehend ausgeschöpfte Innenentwicklungspotenziale 

 Erhaltung der noch tragfähigen sozialen Infrastruktur 

 erkennbare Tendenz zu schrumpfender und auch alternder Bevölkerung in ländlich gepräg-
ten Bestandsgebieten die durch Wanderungsgewinne ausgeglichen werden kann 

 Der Stadtteil Mühlhausen blieb seit mehr als einem Jahrzehnt bei der Baulandentwicklung 
unberücksichtigt. Gleichzeitig wurden die inneren Potenziale, durch Sanierungsmaßnahmen 
im Ortskern ausgeschöpft. In Mühlhausen waren zum 31.12.2022 insgesamt 12 private Bau-
lücken vorhanden, davon wurden 6 Baulücken als Garten des angrenzenden Wohngebäu-
des genutzt. 

 
d) Regionalplanerische Vorgaben  
 
Im Regionalen Raumordnungsplan ist die Fläche als geplante Siedlungsfläche festgelegt. Die 
Flächennutzungsplanänderung entspricht somit den regionalplanerischen Vorgaben. 
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Abbildung Auszug aus der Regionalen Raumordnungskarte 2015 
 

 
 
 
e) Geplante Änderungen zum wirksamen Flächennutzungsplan 2025 
 
Der Änderungsbereich ist im wirksamen Flächennutzungsplan 2025 der vereinbarten Verwal-
tungsgemeinschaft Mühlacker-Ötisheim als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Aus die-
sem Grund ist es erforderlich den Flächennutzungsplan im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 
Baugesetzbuch zu ändern. 
 
Die wesentliche Änderung zum wirksamen Flächennutzungsplan 2025 besteht in der Darstel-
lung einer geplanten Wohnbaufläche anstelle der landwirtschaftlichen Fläche. Es werden ge-
genüber der Darstellung im wirksamen Flächennutzungsplan 2025 der vereinbarten Verwal-
tungsgemeinschaft Mühlacker Ötisheim insgesamt 1,1 ha landwirtschaftliche Fläche für die Dar-
stellung einer geplanten Wohnbaufläche in Anspruch genommen. 
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Abbildung: Gegenüberstellung Änderungsbereich FNP 2025 Planung - Bestand  
 

Bestand Planung 

Wirksamer Flächennutzungsplan 2025 der Verwaltungsgemeinschaft Mühlacker-Ötisheim 
9. Änderung " Wohnbaufläche Bauerngewand " Mühlacker-Mühllhausen 

 

 
 
 

 
 
 

9.633 m²+1.295 m² = ca. 10.928 m² = 1,09 ha 
landwirtschliche Fläche 1,09 ha Wohnbaufläche 

 
f) Verfahren 
 
Der Ausschuss für Umwelt und Technik hatte am 09.04.2019 die Aufstellung des Bebauungs-
plans „Bauerngewand“ sowie die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden be-
schlossen.  
Um eine zügige Realisierung des geplanten Wohngebiets zu gewährleisten erfolgt die 9. Ände-
rung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren mit dem o. g. Bebauungsplanverfahren.  
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der 9. Änderung „Wohnbaufläche Bauernge-
wand“ des Flächennutzungsplans 2025 wird auf der Grundlage der in Anlage 1 dargestellten 
Plandarstellung Vorentwurf als einmonatiger Planaushang gem. § 3 Abs. 1 BauGB durchge-
führt. Zeitgleich erfolgt die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger. 
 
g) Beschlussempfehlung  
 
Die Verwaltung empfiehlt den Vorentwurf der Ötisheim 9. Änderung „Wohnbaufläche Bauernge-
wand“ in Mühlacker-Mühlhausen des Flächennutzungsplans (FNP) 2025 Mühlacker- zur Auf-
stellung und frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und Träger öffentlicher Belange (§ 3 Abs. 
1 BauGB) und der Behörden (§4 Abs. 1 BauGB) im Parallelverfahren zu beschließen.  
 
 
 
 
D a u n e r 
 
Finanzielle 
Auswirkungen: 

 Sachkonto: Kostenstelle/ 
Investitionsauftrag: 

Personalkosten: --   

Sachkosten: --   

Kalk. Kosten: --   

Klimarelevanz (Ja/Nein): Ja Stichwort: Versiegelung 

 


